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Die ertragsteuerliche Organschaft erfreut 
sich in der Praxis großer Beliebtheit, ermög-
licht sie doch zum Beispiel entgegen dem 
Grundsatz, dass jede Kapitalgesellschaft ihre 
Gewinne selbst versteuern muss und ihre 
Verluste nur von eigenen Gewinnen abzie-
hen kann, innerhalb des Organkreises den 
Verlustausgleich. Werden die steuerrechtlichen 
Vorgaben der Organschaft allerdings nicht 
sorgfältig beachtet, wird alles zurück ge-
dreht, mit der Folge, dass jede Gesellschaft 
des Organkreises für sich besteuert wird. 

Für die körperschaft- und gewerbesteuerliche 
Anerkennung bedarf es zwischen Organ-
träger und Organgesellschaft unter anderem 
nach § 14 KStG eines Gewinnabführungs-
vertrages. In der Vergangenheit wurde die 
im Gewinnabführungsvertrag zu regelnde 
Verlustübernahmeverpflichtung des Organ-
trägers gegenüber der Organgesellschaft 
häufig zwischen Steuerpflichtigen und 
 Finanzamt zum Streitgegenstand. Bislang 
war hier vorgesehen, dass eine dem § 302 
AktG entsprechende Verpflichtung zur Ver-
lustübernahme vereinbart sein muss. In 
 Gewinnabführungsverträgen findet man 
deshalb oftmals Formulierungen, die den 
Wortlaut des § 302 AktG zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses wiedergeben. Da jedoch 
zwischenzeitlich Änderungen an § 302 AktG 
vorgenommen wurden, kamen Zweifel an 
der Wirksamkeit der Verlustübernahmever-
pflichtung auf. Hier vertraten Stimmen aus 
der Finanzverwaltung 2009 zunächst die 
 Ansicht, dass bei nur wörtlicher Wiedergabe 
des § 302 Abs. 1 AktG oder fehlenden Ver-
weisen auf die § 302 Abs. 3 und 4 AktG dies 
der steuerlichen Anerkennung der Organ-
schaft entgegenstehen könnte. Dem wider-
sprach das Bundesfinanzministerium 2010 
dahingehend, dass solche Formulierungen 
unschädlich sind. 

Mit der Unternehmenssteuerreform nimmt 
der Gesetzgeber nun eine Schönheitsrepara-
tur durch Neufassung des § 17 Satz 2 Nr. 2 
KStG vor. In Gewinnabführungsverträgen, 
die nach dem 26.2.2013 abgeschlossen oder 
geändert werden, ist auf § 302 AktG in sei-
ner jeweils gültigen Fassung zu verweisen. 
Dies bedeutet, es ist ein sog. dynamischer 

Verweis aufzunehmen, was sicherlich nicht 
der besseren Verständlichkeit des Vertrags 
für juristische Laien, aber der Rechtssicher-
heit dienen wird. Gewinnabführungsverträge, 
die vor dem 27.2.2013 wirksam vereinbart 
wurden (sog. Altverträge, d. h. solche, die im 
Handelsregister eingetragen sind) und die 
noch eine Verlustübernahmeverpflichtung 
beinhalten, die den bisherigen gesetzlichen 
Anforderungen nicht genügt, stehen weder 
künftig noch in der Vergangenheit der steu-
erlichen Anerkennung der Organschaft im 
Wege. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Verlustübernahme bislang entsprechend  
§ 302 AktG tatsächlich erfolgt ist und der 
Gewinnabführungsvertrag dahingehend mo-
difiziert wird, dass bis spätestens 31.12.2014 
ein dynamischer Verweis auf § 302 AktG 
aufgenommen wird. Um unnötigen Bürokra-
tismus zu vermeiden, wird auf eine Anpas-
sung der Verlustübernahmevereinbarung in 
Altverträgen verzichtet, wenn die Organ-
schaft vor dem 1.1.2015 beendet wird. Eine 
Anpassung ist auch dann nicht erforderlich, 
wenn in Altverträgen eine Verlustübernah-
meregelung enthalten ist, die den bisherigen 
gesetzlichen Regelungen entspricht.  

Aber wie es in der Natur einer bloßen Repa-
ratur liegt – gänzliche Rechtssicherheit ist 
nicht zu erreichen. Wie bei Verträgen vorzu-
gehen ist, die keinen dynamischen Verweis 
auf § 302 AktG vorsehen, zwar vor dem 
27.2.2013 abgeschlossen, aber noch nicht 
im Handelsregister eingetragen wurden und 
deshalb nicht als Altverträge zu qualifizieren 
sind, ist derzeit unklar, da sie dem Wortlaut 
nach unter keine der Anwendungsrege-
lungen fallen. 

Durch eine weitere Gesetzesänderung wird 
noch ein anderes Hindernis der steuerlichen 
Anerkennung der Organschaft weitgehend 
beseitigt. Denn als weitere Voraussetzung ist 
die tatsächliche Durchführung des Gewinn-
abführungsvertrages notwendig. In der 
 Praxis stellte sich immer wieder die Frage, ob 
dem Durchführungserfordernis Genüge ge-
tan wurde, wenn die Gewinnabführung auf 
einem handelsrechtlichen Jahresabschluss 
beruht, dessen Bilanzansätze sich im Nachhi-
nein z. B. im Rahmen einer Betriebsprüfung 

als fehlerhaft herausstellen, oder der Jahres-
überschuss der Organgesellschaft ohne vor-
herigen Ausgleich vororganschaftlicher Ver-
luste abgeführt wurde. Diesen Mangel 
erklärt der Gesetzgeber nun für unschädlich, 
wenn der Jahresabschluss wirksam fest-
gestellt ist, der von der Finanzverwaltung 
beanstandete, in der Handelsbilanz zu korri-
gierende Fehler spätestens im darauf aufzu-
stellenden Jahresabschluss der Organgesell-
schaft und des Organträgers berichtigt, das 
Ergebnis entsprechend abgeführt wird und 
die Fehlerhaftigkeit bei der Abschlusserstel-
lung nicht hätte erkannt werden müssen. 
Die zuletzt genannte Voraussetzung gilt z. B. 
dann als erfüllt, wenn der Abschlussprüfer 
dem Jahresabschluss einen uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk nach § 322 Abs. 3 
HGB erteilt hat.

Letztlich bleibt festzustellen: die Schönheits-
reparaturen sind gelungen, wie lange es 
dauert, bis die Farbe wieder abblättert, muss 
sich aber erst noch erweisen.

Anne-Marie Kekow
Steuerberaterin/Wirtschaftsprüferin und 
Partnerin bei Ebner Stolz Mönning Bachem 
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G e S e t z G e B U n G

Besteuerung von Streubesitzdividenden

Der EuGH beanstandete mit Urteil vom 
20.10.2011 (Az. c-284/09) die EU-rechts-
widrige Benachteiligung von im EU-Ausland 
ansässigen Kapitalgesellschaften, die eine 
Beteiligung von weniger als 10 % an einer 
inländischen Kapitalgesellschaft halten (Streu-
besitzbeteiligung), da diese im Gegensatz zu 
inländischen Kapitalgesellschaften als Anteils-
eigner mit der von Dividenden einbehalte-
nen Kapitalertragsteuer definitiv belastet 
werden. Auf Grund dessen war eine Neu  - 
r egelung der Besteuerung von Streubesitz-
dividenden erforderlich. Ein Gesetzentwurf, 
der die Möglichkeit der Kapitalertragsteuer-
erstattung für EU-Kapitalgesellschaften vor-
sah, scheiterte zunächst im Bundestag, wes-
halb der Vermittlungsausschuss angerufen 
wurde und am 26.2.2013 sein Vermittlungs-
ergebnis vorlegte. Der so modifizierte Ge-
setzentwurf wurde nun am 28.2.2013 im 
Bundestag beschlossen und passierte am 
1.3.2013 den Bundesrat.

Danach unterliegen Streubesitzdividenden, 
unabhängig davon, ob sie einer inländischen 
oder ausländischen Kapitalgesellschaft zuflie-
ßen, bei Zufluss nach dem 28.2.2013 zu 
100 % der Körperschaftsteuer. Bei Streube-
sitzdividenden, die vor dem 1.3.2013 an eine 
im EU-/EWR-Ausland ansässige Körperschaft 
geflossen sind, kann die Erstattung der ein-
behaltenen Kapitalertragsteuer beantragt 
werden.

Eine Streubesitzbeteiligung in diesem Sinne 
liegt vor, wenn die von einer Kapitalgesell-
schaft gehaltene Beteiligung zu Beginn des 
Kalenderjahres weniger als 10 % des Grund- 
oder Stammkapitals beträgt, wobei sowohl 
direkt als auch über eine Mitunternehmer-
schaft gehaltene Anteile zu berücksichtigen 
sind. Bei über eine Mitunternehmerschaft 
gehaltenen Anteilen bedeutet dies somit 
aber auch, dass nicht die Beteiligungshöhe 
der Personengesellschaft maßgeblich ist, 

sondern die Anteile den Mitunternehmern 
entsprechend ihrer Beteiligung an der Perso-
nengesellschaft zugerechnet werden und dort 
das Vorliegen einer Streubesitzbeteiligung 
geprüft wird. 

Wird eine Beteiligung von mindestens 10 % 
unterjährig erworben, gilt der Erwerb als zu 
Beginn des Kalenderjahres erfolgt, so dass 
für dieses Kalenderjahr keine Streubesitzbe-
teiligung gegeben ist. 

Hinweis: Inwieweit eine unterjährige Auf-
stockung auf 10 % ebenfalls eine Streubesitz-
beteiligung ausschließen könnte, ist offen. 

Die Steuerbefreiung von Gewinnen aus der 
Veräußerung von Streubesitzbeteiligungen 
ist nicht Gegenstand der Gesetzesänderung 
und bleibt unverändert.

Streubesitzdividenden, die nach dem 28.2.2013 zufließen, unterliegen zu 100 % der Körperschaftssteuer.
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Steuerliche Herstellungskostenuntergrenze bleibt unverändert

Mit den Einkommensteuer-Änderungsricht-
linien 2012 (EStÄR 2012) beabsichtigte die 
Finanzverwaltung, die steuerliche Herstel-
lungskostenuntergrenze anzuheben, indem 
neben den Herstellungseinzelkosten und dem 
angemessenen Teil der Material- und Ferti-
gungsgemeinkosten sowie dem Wertverzehr 
von Anlagevermögen, soweit er durch die 
Herstellung des Wirtschaftsgutes veranlasst 
ist, künftig auch die angemessenen Kosten 
der allgemeinen Verwaltung, die angemes-

senen Aufwendungen für soziale Einrich-
tungen des Betriebs, für freiwillige soziale 
Leistungen und für die betriebliche Altersver-
sorgung einzubeziehen sind. 

Da der Bundesrat den EStÄR 2012 am 
14.12.2012 nur unter Vorbehalt zustimmte, 
war ein neuerlicher Beschluss durch die Bun-
desregierung erforderlich, der am 20.3.2013 
erfolgte. 

Hinweis: Somit wäre die neue steuerliche 
Herstellungskostenuntergrenze grundsätzlich 
ab Veröffentlichung der EStÄR 2012 im Bun-
dessteuerblatt anzuwenden. Da aber gegen 
die Änderung Bedenken wegen eines hohen 
Erfüllungsaufwands für die Unternehmen 
vorgebracht wurden, wird dem Vernehmen 
nach das BMF eine Übergangsregelung ein-
räumen, wonach weiterhin die bisherige 
Herstellungskostenuntergrenze maßgeblich 
bleibt. 

Nachdem das Vermittlungsverfahren zu dem 
Jahressteuergesetz 2013 in 2012 (JStG 2013 
alt) nicht zum Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens geführt hat, übernahmen die 
 Regierungsfraktionen die insb. auf Grund 
EU-rechtlicher Vorgaben umzusetzenden 
Maßnahmen in den Entwurf eines neuen 
Gesetzgebungsverfahrens zum Amtshilfericht-
linie-Umsetzungsgesetz, kurz auch „JStG 
2013 light“ genannt, welches der Bundestag 
am 28.2.2013 beschloss. Allerdings verwei-
gerte der Bundesrat am 22.3.2013 seine 
 Zustimmung. Die Ablehnung durch den Bun-
desrat zeichnete sich aber bereits zuvor 
insoweit ab, als der Bundesrat den Gesetzes-
antrag für einen neuen Entwurf eines Jahres-
steuergesetzes 2013 am 1.3.2013 verabschie-
dete und damit beabsichtigt, seine bereits im 
Juli 2012 im Rahmen des JStG 2013 alt 
 vorgebrachten Vorschläge doch noch um-
zusetzen, gewissermaßen ein „JStG 2013 
reloaded“. 

Insbesondere greift der Bundesrat dadurch 
die bereits vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur cash-GmbH, zur Vermeidung sog. RETT-
Blocker und zur Einschränkung der Verlust-
nutzung im Rückwirkungszeitraum einer 
Umwandlung erneut auf. 

Beide Gesetzgebungsverfahren beinhalten 
weitgehend wortgleich folgende Maßnahmen:

ff Nachteilsausgleich bei Privatnutzung be-
trieblicher Elektrofahrzeuge
ff Eingeschränkte Anwendung des negati-
ven Progressionsvorbehalts (Vermeidung 
der „Goldfinger“-Gestaltung)
ff Anpassungen an die Neufassung der 
Mutter-Tochter-Richtlinie
ff Erstmalige Anwendung der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale
ff Ort der sonstigen Leistung
ff Änderung des Umsatzsteuersatzes auf 
Kunstgegenstände und Sammlungsstücke
ff Reverse-charge-Verfahren bei Gas- und 
Elektrizitätslieferungen im Inland
ff Einschränkung des Reverse-charge-Ver-
fahrens bei Personenbeförderungen im 
Inland
ff Definition des im Ausland ansässigen 
 Unternehmers
ff Änderungen bei der Rechnungsaus-
stellung

Hinweis: Zu diesen Regelungen, die bereits 
im JStG 2013 alt enthalten waren, bestand 
bereits im Rahmen des Vermittlungsverfah-
rens zum JStG 2013 alt weitgehend Einig-
keit. Bislang scheiterte die Umsetzung je-
doch an dem politischen Bestreben, 
zusammen mit diesen teils auf Grund EU-
rechtlicher Vorgaben beruhenden und not-
wendig umzusetzenden Regelungen weitere 
Maßnahmen durchzusetzen. 

Das „JStG 2013 reloaded“ enthält darüber 
hinaus noch folgende weitere Maßnahmen, 
die ebenso bereits diskutiert, aber bislang 
politisch nicht durchsetzbar waren:

ff Ausdehnung der korrespondierenden 
 Dividendenbesteuerung auf hybride Fi-
nanzierungen
ff Prozesskosten keine außergewöhnliche 
Belastungen
ff Einführung einer Lohnsteuer-Nachschau
ff Steueranrechnungsberechtigung bei hyb-
riden Gesellschaften
ff Verhinderung unversteuerter Einkünfte 
bei grenzüberschreitenden Betätigungen
ff Zuordnung von Sondervergütungen an 
einen Mitunternehmer zum Unterneh-
mensgewinn im Fall eines anzuwenden-
den Doppelbesteuerungsabkommens
ff Sicherstellung des Besteuerungsrechts 
Deutschlands bei Übertragung von Wirt-
schaftsgütern auf eine gewerblich ge-
prägte Personengesellschaft mit auslän-
dischen Gesellschaftern
ff Ausweitung der steuerlichen Grundsätze 
der Wertpapierleihe auf Personengesell-
schaften
ff Gewerbesteuerzerlegung bei Energieun-
ternehmen
ff Anpassungen des AStG an OEcD-Stan-
dards zum Fremdvergleichsgrundsatz

Quo vadis Jahressteuergesetz 2013?
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ff Verlustverrechnungsbeschränkung im 
Rückwirkungszeitraum einer Umwand-
lung
ff Vorsteuerabzug bei Einfuhrumsatzsteuer
ff Grunderwerbsteuerpflichtiger Erwerbsfall 
bei sog. RETT-Blocker
ff Erbschaftsteuerliche Lohnsummenermitt-
lung unter Berücksichtigung nachgeord-
neter Gesellschaften
ff Einbeziehung von Finanzmitteln in das 
Verwaltungsvermögen (Vermeidung von 
cash-GmbHs)

Hinweis: Es erscheint wahrscheinlich, dass 
diese Maßnahmen im Vermittlungsverfahren 
zum „JStG 2013 light“ Eingang in das Ver-
mittlungsergebnis finden werden und somit 
das „JStG 2013 reloaded“ nicht weiterver-
folgt wird. Ob allerdings diese Maßnahmen, 
insbesondere unter Berücksichtigung des be-
reits begonnenen Bundestagswahlkampfs, 
noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt 
werden können, bleibt abzuwarten. 

Einige der Maßnahmen sollen nach dem 
 Willen des Bundesrats bereits rückwirkend 

anzuwenden sein. So sollen z. B. die Ver-
schärfungen der erbschaftsteuerlichen Vor-
gaben bereits für Erwerbsfälle nach dem 
13.12.2012 gelten. Allerdings stehen Beden-
ken im Raum, ob es sich hierbei nicht um eine 
verfassungswidrige Rückwirkung handelt. 

Eine weiterführende Darstellung der vorge-
nannten Maßnahmen und detaillierte Infor-
mationen zum Stand des Gesetzgebungsver-
fahrens des JStG 2013 finden Sie unter 
www.ebnerstolz.de.

Weitere Steuergesetzgebungsverfahren

U n t e r n e h m e n S B e S t e U e r U n G

Ausübung des Wahlrechts der § 6b-Rücklage 
bei Übertragung auf einen anderen Betrieb

Der Bundesrat erteilte am 1.3.2013 dem Eh-
renamtsstärkungsgesetz (vormals Ge-
meinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz) 
seine Zustimmung. Somit können die darin 
u.a. vorgesehenen Erleichterungen für ge-
meinnützige Körperschaften bei der Mittel-
verwendung sowie die Anhebung der 
Übungsleiterpauschale von 2.100 Euro auf 

2.400 Euro ab 1.1.2013 und die Anhebung 
des Ehrenamtsfreibetrags von 500 Euro jähr-
lich auf 720 Euro in Kraft treten.

Hingegen verweigerte der Bundesrat am 
1.3.2013 seine Zustimmung zum Altersvor-
sorge-Verbesserungsgesetz und rief den 
Vermittlungsausschuss an. Damit ist derzeit 

offen, ob die Förderhöchstgrenze für die Ba-
sisversorgung im Alter tatsächlich von 
20.000 Euro auf 24.000 Euro angehoben 
wird.

Die Besteuerung der durch eine Veräuße-
rung realisierten stillen Reserven bestimmter 
An lagegüter, insb. Grund und Boden und 
Gebäude, kann bei Vorliegen weiterer Vor-
aussetzungen durch die Übertragung der 
stillen Reserven auf entsprechende Anlage-
güter oder durch die Bildung einer § 6b-
Rücklage vermieden werden. Eine gebildete 
§ 6b-Rücklage ist innerhalb der folgenden 
vier Wirtschaftsjahre auf Reinvestitionen zu 
übertragen oder am Ende dieses Zeitraums 
unter Berücksichtigung eines Gewinnauf-
schlags aufzulösen. 

Bildet eine Personengesellschaft eine § 6b-
Rücklage, kann wegen der gesellschafterbe-

zogenen Betrachtungsweise die Rücklage 
sowohl für Reinvestitionen in dieser Gesell-
schaft als auch in einer anderen Personenge-
sellschaft, soweit die Gesellschafter entspre-
chend beteiligt sind, genutzt werden. Sind 
die Gesellschafter an beiden Personengesell-
schaften in gleicher Weise beteiligt, kann die 
§ 6b-Rücklage somit in vollem Umfang in 
beiden Gesellschaften auf Reinvestitionen 
übertragen werden. 

Laut Urteil des BFH vom 19.12.2012 (Az. IV 
R 41/09, DStR 2013, S. 299) ist allerdings zur 
wirksamen Ausübung des Wahlrechts, ob 
 eine § 6b-Rücklage auf ein anderes Wirt-
schaftsgut übertragen oder aufgelöst wird, 

stets ein entsprechender Bilanzansatz im 
„veräußernden“ Betrieb erforderlich. Es reicht 
nicht aus, wenn die § 6b-Rücklage lediglich 
im reinvestierenden Betrieb auf ein ange-
schafftes oder hergestelltes Anlagegut über-
tragen wird. 

Hinweis: Da im Streitfall weder eine Bilanz-
berichtigung noch eine Bilanzänderung beim 
veräußernden Betrieb möglich war, war die  
§ 6b-Rücklage am Ende des vierjährigen 
Reinvestitionszeitraums aufzulösen und der 
Gewinnzuschlag von 6 % zu berücksichtigen.
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Zurückbehaltene Forderungen bei Einbringung 
eines Betriebs in eine Personengesellschaft

Betrieblicher Schuldzinsenabzug bei Bilanzierungskonkurrenz 
und Finanzierung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

Wird ein Betrieb in eine Personengesellschaft 
eingebracht und wurde der Gewinn vor der 
Einbringung durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, 
muss der Einbringende zur Gewinnermitt-
lung durch Bestandsvergleich übergehen, so 
dass ggf. ein Übergangsgewinn realisiert 
wird. In einem Rechtsstreit, in dem eine frei-
berufliche Praxis zum Teilwert in eine Per-
sonengesellschaft eingebracht wurde, war 
streitig, wie mit Honorarforderungen umzu-
gehen ist, die der Einbringende nicht in die 
Personengesellschaft mit eingebracht hat. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 4.12.2012 
(Az. VIII R 41/09, DStR 2013, S. 356), dass 
das Zurückbehalten der Forderungen einer 
Einbringung nach § 24 UmwStG nicht ent-
gegensteht, da es sich bei diesen unabhän-
gig von ihrer Höhe nicht um funktional 
 wesentliche Betriebsgrundlagen handelt. 
Folglich sind diese Forderungen nicht in die 
Übergangsgewinnermittlung einzubeziehen, 
denn die Übergangsgewinnermittlung er-
streckt sich nur auf tatsächlich eingebrachte 
Wirtschaftsgüter. Auch liegt mangels aus-
drücklicher Erklärung des Steuerpflichtigen 
keine Entnahme der Forderungen in das 

 Privatvermögen vor, da ein Restbetriebsver-
mögen, in dem die Forderungen verbleiben, 
auch ohne aktiven Betrieb möglich ist. 

Hinweis: Da die Forderungen in dem Be-
triebsvermögen verblieben sind, liegen erst 
dann nachträgliche Einnahmen aus dem 
ehemals aktiven Betrieb vor, wenn die zurück-
behaltenen Forderungen befriedigt werden. 
Einer sofortigen Versteuerung der zurück-
behaltenen Forderungen, wie sie das Finanz-
amt vornehmen wollte, erteilte der BFH eine 
Abfuhr.

Der betriebliche Schuldzinsenabzug wird 
eingeschränkt, wenn Entnahmen aus dem 
Betriebsvermögen getätigt werden, die die 
Summe des Gewinns und der Einlagen über-
steigen (Überentnahmen). Mit Urteil vom 
22.9.2011 (Az. IV R 33/08, DStR 2011,  
S. 2137) entschied der BFH, dass die geän-
derte betriebsvermögensmäßige Zuordnung 
eines Wirtschaftsguts während des Bestehens 
einer mitunternehmerischen Betriebsauf-
spaltung aus dem Sonderbetriebsvermögen 
eines Mitunternehmers der Betriebsperso-
nengesellschaft in das Gesamthandsvermö-
gen der Besitzpersonengesellschaft weder 

eine Entnahme bei dem abgebenden Betrieb 
noch eine Einlage bei dem aufnehmenden 
Betrieb im Sinne von § 4 Abs. 4a EStG dar-
stellt, vorausgesetzt, der Buchwert wurde 
zugrunde gelegt. 

Schuldzinsen, die für ein Darlehen zur Finan-
zierung  von Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten von Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens erbracht werden, können 
jedoch ungeachtet etwaiger Überentnahmen 
als Betriebsausgaben abgezogen werden  
(§ 4 Abs. 4a Satz 5 EStG). Hierzu entschied 
der BFH mit Urteil vom 23.2.2012 (Az. IV R 

19/08, DStR 2012, S. 1125) entgegen der 
bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung, 
dass diese Ausnahmeregelung auch dann 
anzuwenden ist, wenn die Anschaffung oder 
Herstellung der Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens durch die Belastung eines Konto-
korrentkontos finanziert wird. 

Diese beiden Entscheidungen des BFH be-
rücksichtigt das BMF in seinem Schreiben 
vom 18.2.2013 (Az. IV c 6 - S 2144/07/10001, 
DStR 2013, S. 415) und nimmt eine entspre-
chende Anpassung des Anwendungserlasses 
zu § 4 Abs. 4a EStG vor.
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Unternehmens- und Unternehmeridentität 
bei Verschmelzung einer GmbH auf die an ihr 
atypisch still beteiligten Personengesellschaft

Grunderwerbsteuerpflicht bei Übertragung der Beteiligung 
an einer Personengesellschaft auf einen Treuhänder

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall 
wurde eine GmbH, die an einer GmbH & aty-
pisch still beteiligt war, auf die still beteiligte 
Personengesellschaft verschmolzen. Die auf-
nehmende Personengesellschaft wollte ihren 
Gewerbeertrag um den für die atypisch stille 
Gesellschaft festgestellten Verlustvortrag kür-
zen. Der BFH führt mit Urteil vom 11.10.2012 
(Az. IV R 38/09, DStR 2013, S. 400) aus, dass 
die für die Berücksichtigung des Verlustvor-

trags nach § 10a GewStG erforderliche Un-
ternehmensidentität zwischen dem Gewer-
bebetrieb bestehen muss, den die GmbH vor 
ihrer Verschmelzung auf die Personengesell-
schaft geführt hat und dem Gewerbebe-
trieb, den die Personengesellschaft nach der 
Verschmelzung fortführt. 

Zwar war demnach im Streitfall die Unter-
nehmensidentität zu bejahen, allerdings ist 

daneben auch Unternehmeridentität erfor-
derlich. Der für die GmbH & atypisch still 
festgestellte Gewerbeverlust ging daher in 
dem Umfang unter, in dem er nach der ge-
sellschaftsinternen Verteilung auf die ver-
schmolzene GmbH entfiel, da insoweit die 
Unternehmeridentität nicht gegeben war. 

Gehen mindestens 95 % der Anteile am Ge-
sellschaftsvermögen einer grundstückshal-
tenden Personengesellschaft innerhalb von 
fünf Jahren auf neue Gesellschafter über, 
wird die Übereignung des Grundstücks auf 
eine neue Personengesellschaft fingiert. 
 Diese unterliegt der Grunderwerbsteuer. Von 
einem solchen Gesellschafterwechsel ist laut 
Urteil des BFH vom 16.1.2013 (Az. II R 66/11, 
DStR 2013, S. 360) auch dann auszugehen, 
wenn der neue Gesellschafter die Betei-
ligung als Treuhänder für den früheren Ge-
sellschafter als Treugeber hält. Das Gericht 
betont damit erneut, dass für Zwecke der 
Grunderwerbsteuer einzig auf die zivilrecht-
liche Gesellschafterstellung abzustellen ist. 

Unerheblich ist hingegen, dass man durch 
die Vereinbarung des Treuhandverhältnisses 
bei wirtschaftlicher Betrachtung zu einem 
anderen Ergebnis kommen kann.

Hinweis: Nachdem bereits eine Anteilsüber-
tragung von 50 % innerhalb des Fünf-Jahres-
Zeitraums erfolgt war, übertrug im Streitfall 
ein Gesellschafter seine 50 %-ige Beteiligung 
an der Personengesellschaft auf seinen Ehe-
gatten, wobei zugleich ein Treuhandverhält-
nis vereinbart wurde. In Höhe dieser Beteili-
gung am Gesellschaftsvermögen war die 
Grunderwerbsteuer nicht zu erheben, da in-
soweit eine steuerfreie Grundstücksübertra-
gung auf den Ehegatten vorlag. 
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1 %-Regelung zur Ermittlung der privaten Kfz-Nutzung 
verfassungsrechtlich unbedenklich

Wird einem Arbeitnehmer ein betriebliches 
Fahrzeug auch zur Privatnutzung zur Verfü-
gung gestellt, kann die Höhe des daraus 
 resultierenden geldwerten Vorteils nach der 
1 %-Regelung ermittelt werden. Hierfür ist 
für Privatfahrten monatlich 1 % des Brutto-
listenneupreises zu veranschlagen, ungeach-
tet dessen, ob der Arbeitnehmer das Kfz be-
reits seit Erstzulassung nutzt oder diesen als 
Gebrauchtwagen erhalten hat. 

Auf Grund dieser vermeintlichen Benachtei-
ligung bei Privatnutzung eines Gebraucht-
wagens wurden mehrmals verfassungsrecht-
liche Bedenken geäußert. Diese verwirft der 

BFH jedoch erneut mit Urteil vom 13.12.2012 
(Az. VI R 51/11, DStR 2013, S. 456). Da es 
sich hierbei um eine stark typisierende und 
pauschalierende Bewertungsregelung handelt, 
muss nach Auffassung des Gerichts  weder 
der Gebrauchtwagenwert zu Grunde gelegt 
werden noch ist erforderlich, dass  üblicher - 
weise bei Kauf eines Neuwagens gewährte 
Rabatte mindernd berücksichtigt werden. 

Soll bei der Ermittlung des Werts der Privat-
nutzung auf die tatsächlich angefallen Kosten 
abgestellt werden, die bei einem Gebraucht-
wagen auf Grund der geringen Anschaf-
fungskosten und damit der zu berücksichti-

genden Wertminderungen deutlich geringer 
sein können, verweist der BFH auf die alter-
nativ anwendbare Fahrtenbuchmethode.

Hinweis: Wird ein betriebliches Kfz vom Ein-
zelunternehmer oder Mitunternehmer privat 
genutzt, ist der nach der 1 %-Regelung oder 
alternativ nach der Fahrtenbuchmethode er-
mittelte Wert der Privatnutzung gewinner-
höhend zu berücksichtigen. Bei Anwendung 
der 1 %-Regelung ist auch hier unbeachtlich, 
ob es sich bei dem privat genutzten Fahrzeug 
um einen Neu- oder Gebrauchtwagen han-
delt. In jedem Falle ist der Bruttolistenneupreis 
als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. 

Auch bei der Privatnutzung eines betrieblichen Gebrauchtwagens ist monatlich 1 % des Bruttolistenneupreises zu veranschlagen.
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Kosten einer Betriebsveranstaltung als Arbeitslohn 
bei Überschreiten der Freigrenze

Dreimonatsfrist  zur Berücksichtigung von Verpflegungs-
mehraufwendungen bei Wegverlegungsfällen

Kosten einer Betriebsveranstaltung stellen 
bei Überschreiten einer Freigrenze steuer-
pflichtigen Arbeitslohn der teilnehmenden 
Arbeitnehmer dar. Die Finanzverwaltung geht 
dabei seit dem Veranlagungszeitraum 2002 
von einer Freigrenze von 110 Euro aus.

Der BFH macht mit Urteil vom 12.12.2012 
(Az. VI R 79/10, BB 2013, S. 469) deutlich, 
dass es nicht seine Aufgabe ist, diese Frei-
grenze an die Geldentwertung anzupassen 
und ggf. entsprechend zu erhöhen. Zumindest 

bis zum Streitjahr 2007 ist deshalb weiterhin 
von einer Freigrenze von 110 Euro auszuge-
hen. Allerdings fordert das Gericht die 
 Finanzverwaltung auf, alsbald den Höchst-
betrag auf der Grundlage von Erfahrungs-
wissen neu zu bemessen. Ob die Finanzver-
waltung dieser Aufforderung nachkommt, 
bleibt abzuwarten.

Hinweis: Der BFH führt darüber hinaus aus, 
welche Kosten der Betriebsveranstaltung bei 
Prüfung der Freigrenze einzubeziehen sind 

und damit ggf. steuerpflichtigen Arbeitslohn 
darstellen können. Zu berücksichtigen sind 
nur Leistungen des Arbeitgebers, die den 
Rahmen und das Programm der Betriebsver-
anstaltung betreffen, nicht hingegen z. B. 
Kosten für die Beschäftigung eines „Event-
Managers“, die nicht direkt einer Veranstal-
tung zuzuordnen sind. Individualisierbare 
Leistungen, die also nicht die Betriebsveran-
staltung insgesamt, sondern konkret einen 
Arbeitnehmer betreffen, sind gesondert bei 
diesem als Arbeitslohn zu erfassen. 

Im Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-
rung können für die ersten drei Monate 
Mehraufwendungen für Verpflegung pau-
schal gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. 
In sog. Wegverlegungsfällen, in denen der 
Arbeitnehmer zunächst am Beschäftigungs-
ort seinen Lebensmittelpunkt hatte, diesen 
jedoch wegverlegt und am Beschäftigungs-
ort eine doppelte Haushaltsführung begrün-
det, rechnet die Finanzverwaltung bislang 

die Dauer des vorangegangenen Aufenthalts 
auf die Dreimonatsfrist an (R 9.11 Abs. 7 
Satz 5 LStR 2011). Demnach können keine 
Verpflegungsmehraufwendungen geltend 
gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer 
vor der Wegverlegung bereits mindestens drei 
Monate am Beschäftigungsort gewohnt hat. 

Das FG Düsseldorf widerspricht dieser Auf-
fassung mit Urteil vom 9.1.2013 (Az. 15 K 
318/12 E, NWB 2013, S. 418) und kommt zu 

dem Ergebnis, dass wegen der typisierenden 
gesetzlichen Regelung die Verpflegungsmehr-
aufwendungen ungeachtet des vorherge-
henden Aufenthalts für die ersten drei Mo-
nate zu gewähren sind. 

Hinweis: Da das finanzgerichtliche Urteil 
nur für die Beteiligten unmittelbare Bedeu-
tung hat, bleibt abzuwarten, ob sich andere 
Finanzgerichte oder gar der BFH dieser Auf-
fassung anschließen.

Zufluss des geldwerten Vorteils bei Jobticketprogrammen

Räumt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
die Möglichkeit ein, eine vergünstigte Jahres-
netzkarte zur Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel (sog. Jobticket) zu erwerben, fließt 
dem Arbeitnehmer mit der Inanspruchnahme 
des Bezugsrechts ein geldwerter Vorteil zu, 
der als Arbeitslohn der Besteuerung unter-
liegt (BFH-Urteil vom 14.11.2012, Az. VI R 
56/11, DStR 2013, S. 353). Unerheblich ist 
dabei, ob der Arbeitgeber für die vergüns-
tigte Ausgabe der Jahresnetzkarten an seine 
Arbeitnehmer einen Einmalbetrag oder mo-
natliche Zahlungen an die Verkehrsbetriebe 
zu leisten hat. Ebenso unerheblich ist, ob die 

am Jobticketprogramm teilnehmenden Arbeit-
nehmer ihren Eigenanteil durch monatliche 
oder jährliche Zahlungen leisten. Schließlich 
ist laut BFH auch ohne Bedeutung, ob das 
Jobticket vor Ablauf des Jahres gekündigt 
werden kann. 

Die Höhe des Vorteils, der zum Zeitpunkt der 
Gewährung des Jobtickets zu versteuern ist, 
bemisst sich nach dem Nachlass auf den Nor-
malpreis einer entsprechenden Jahresnetz-
karte, wobei ein üblicher Preisnachlass auf 
Grund der abgenommenen Menge an Jahres-
netzkarten unberücksichtigt bleibt.   

Hinweis: Ein monatlich anfallender geld-
werter Vorteil auf Grund des Jobtickets wäre 
demnach nur dann anzunehmen, wenn der 
Arbeitnehmer sich jeden Monat aufs Neue 
für das Jobticket entscheiden könnte. Nur in 
diesem Fall kommt die Anwendung der mo-
natlichen Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro 
in Betracht. 

Damit ist die in der novus-Ausgabe Mai 
2012, S. 9, angesprochene Streitfrage des 
Zuflusszeitpunkts bei Gewährung eines für 
ein Jahr gültigen Jobtickets zum Nachteil der 
Arbeitnehmer entschieden. 
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Höhere Anforderungen an organisatorische Eingliederung 
zur Begründung einer umsatzsteuerlichen Organschaft

Stellplatz- und Garagenkosten bei doppelter Haushaltsführung

Eine umsatzsteuerliche Organschaft erfor-
dert die finanzielle, wirtschaftliche und orga-
nisatorische Eingliederung einer juristischen 
Person als Organgesellschaft in ein anderes 
Unternehmen (Organträger). Der BFH legt in 
seiner neueren Rechtsprechung das Merk-
mal der organisatorischen Eingliederung 
sehr eng aus. Dieser Auffassung schließt sich 
nun das BMF mit Schreiben vom 7.3.2013 
(Az. IV D 2 - S 7105/11/10001) an. 

Die organisatorische Eingliederung setzt 
demnach voraus, dass der Organträger die 
laufende Geschäftsführung der Organgesell-
schaft beherrscht. Hierzu muss zumindest 
sichergestellt sein, dass eine vom Willen des 
Organträgers abweichende Willensbildung 
bei der Organgesellschaft nicht stattfindet. 
Zwar ist nicht erforderlich, dass die Ge-
schäftsführung des Organträgers und der 
Organgesellschaft vollständig personeniden-
tisch ist. Es genügt auch, wenn nur einzelne 
Geschäftsführer des Organträgers auch 
 Geschäftsführer der Organgesellschaft sind, 
sofern die personenidentischen Geschäfts-
führer über Stimmenmehrheit verfügen oder 
im Falle einer Stimmenminderheit zusätz-
liche institutionell abgesicherte Maßnahmen 
bestehen, um ein Handeln gegen den Willen 
des Organträgers zu verhindern. 

Hinweis: Bei Stimmenminderheit der perso-
nenidentischen Geschäftsführer kann die 
 organisatorische Eingliederung z. B. dadurch 

sichergestellt sein, dass der Organträger ein 
umfassendes Weisungsrecht gegenüber der 
Geschäftsführung der Organgesellschaft hat 
und berechtigt ist, alle Geschäftsführer der 
Organgesellschaft zu bestellen und abzube-
rufen.  

Weiter kann die personelle Verflechtung der 
Geschäftsführungen des Organträgers und 
der Organgesellschaft auch darauf beruhen, 
dass leitende Mitarbeiter des Organträges als 
Geschäftsführer der Organgesellschaft tätig 
sind, weil dann anzunehmen ist, dass diese 
den Weisungen des Organträgers folgen 
werden und bei weisungswidrigem Verhalten 
vom Organträger als Geschäftsführer der Or-
gangesellschaft abberufen werden können.

Als schwächste Form der organisatorischen 
Eingliederung anerkennt das BMF aber auch 
Fälle ohne personelle Verflechtung, wenn 
der Organträger institutionell abgesicherte 
unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in den 
Kernbereich der laufenden Geschäftsführung 
der Organgesellschaft hat. Im Falle eines zwi-
schen dem Organträger und der Organ-
gesellschaft vereinbarten Beherrschungsver-
trags nach § 291 AktG oder bei Eingliederung 
der Organgesellschaft nach §§ 319, 320 AktG 
in die Gesellschaft des Organträgers, ist 
 hiervon regelmäßig auszugehen. Hingegen 
genügen Zustimmungsvorbehalte zugunsten 
der Gesellschafterversammlung, Zustim-
mungserfordernisse bei außergewöhnlichen 

Geschäften oder das bloße Recht zur Bestel-
lung und Abberufung von Geschäftsführern 
nicht zur Begründung der organisatorischen 
Eingliederung. 

Hinweis: Auf Grund der erhöhten Anforde-
rungen an die organisatorische Eingliederung 
sollte insbesondere in Fällen einer nur teil-
weisen Personenidentität der Geschäftsfüh-
rungen des Organträgers und der Organge-
sellschaft geprüft werden, ob weiterhin eine 
umsatzsteuerliche Organschaft besteht. Dies 
gilt umso mehr in Fällen ohne personelle Ver-
flechtung.

Die neuen Grundsätze sind ab 1.1.2013 zu 
berücksichtigen. Sofern die am Organkreis 
beteiligten Unternehmer vor dem 1.1.2013 
unter Berücksichtigung der bisherigen Krite-
rien für die organisatorische Eingliederung 
vom Bestehen einer umsatzsteuerlichen 
 Organschaft ausgegangen sind, wird eine 
Übergangsfrist für vor dem 1.1.2014 ausge-
führte Umsätze eingeräumt, so dass Anpas-
sungen vorgenommen werden können, um 
den erhöhten Anforderungen an die organi-
satorische Eingliederung gerecht zu werden. 

Wird aus beruflichen Gründen neben dem 
eigenen Hausstand eine weitere Wohnung 
am Beschäftigungsort unterhalten, können 
die dadurch veranlassten notwendigen 
Mehraufwendungen als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. Neben den durch 
die Wohnung verursachten Kosten werden 
auch die Fahrten zwischen dem eigenen 
Hausstand und dem Beschäftigungsort in 

Höhe der Entfernungspauschale berücksich-
tigt. Laut Urteil des BFH vom 13.11.2012 
(Az. VI R 50/11, DB 2013, S. 323) können 
zudem die Aufwendungen für einen separat 
angemieteten Pkw-Stellplatz in Abzug ge-
bracht werden, sofern dieser z. B. wegen der 
angespannten Parkplatzsituation oder zum 
Schutz des Fahrzeugs vor Beschädigungen 
am Beschäftigungsort erforderlich ist. 

Hinweis: Entgegen der sonst anzunehmen-
den Abgeltungswirkung der Entfernungs-
pauschale für die tatsächlich anfallenden 
Fahrzeugkosten ist nach Auffassung der 
Richter der Abzug der Stellplatzkosten zu-
sätzlich zuzulassen. 
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Ausgleichsanspruch der Organgesellschaft wegen 
Vorsteuerabzugsbeträgen gegenüber dem Organträger

Wettbewerbsverbot als Umsatz 
im Rahmen einer Geschäftsveräußerung

Besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft, 
mindern Vorsteuerabzugsbeträge, die der Or-
gangesellschaft in Rechnung gestellt werden, 
die Umsatzsteuerzahllast des Organträgers.

Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied mit 
Urteil vom 29.1.2013 (Az. II ZR 91/11,  
DB 2013, S. 447), dass der Organträger im 
Innenverhältnis gegenüber der Organgesell-
schaft zum Ausgleich der Vorsteuerabzugs-
beträge verpflichtet ist, die auf Leistungs-

bezüge der Organgesellschaft entfallen. Die 
Zuweisung des Vorsteuerabzugsrechts an den 
Organträger durch die umsatzsteuerlichen 
Bestimmungen ist lediglich formeller, der 
Abwicklung des Steuerschuldverhältnisses 
dienender Natur und wirkt sich nicht auf die 
Verteilung im Innenverhältnis aus. 

Hinweis: Da der Organträger aber auch 
Umsatzsteuerbeträge, die auf Leistungen der 
Organgesellschaft entfallen, an das Finanz-

amt abzuführen hat, kann sich ebenso der 
umgekehrte Fall ergeben, dass die Organ-
gesellschaft im Innenverhältnis zum Ausgleich 
der entsprechenden Umsatzsteuerzahllast 
verpflichtet ist. Der BGH geht somit sowohl 
im Falle von zu zahlenden Umsatzsteuer-
beträgen als auch von abziehbaren Vorsteu-
erbeträgen vom Verursacherprinzip aus und 
erkennt im Innenverhältnis zwischen Organ-
träger und Organgesellschaft einen entspre-
chenden Ausgleichsanspruch an. 

Laut Urteil des BFH vom 29.8.2012 (Az. XI R 
1/11, DStR 2013, S. 304) ist ein in einem 
 Unternehmenskaufvertrag vereinbartes Wett-
be werbsverbot dem nicht umsatzsteuer ba-
ren Umsatz im Rahmen der Geschäftsveräu-
ßerung nach § 1 Abs. 1a UStG zuzurechnen. 
Die Richter begründen ihre Auffassung damit, 

dass zur Geschäftsveräußerung im Ganzen 
alle damit im Zusammenhang erbrachten 
Einzelleistungen gehören. Da das Wettbe-
werbsverbot dem Erwerber die Fortführung 
des Unternehmens ermöglichen soll, ist der 
erforderliche Zusammenhang zu bejahen.

Hinweis: An dieser rechtlichen Würdigung 
ändert sich auch nichts, wenn ein gesonder-
tes Entgelt für das Wettbewerbsverbot in der 
Rechnung über den Unternehmenskauf aus-
gewiesen wird. 

Umsatzsteuer- und Vorsteuerbeträge sind innerhalb der Organschaft nach dem Verursacherprinzip auszugleichen.
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Nicht umsatzsteuerbare Warenmuster und Geschenke 
von geringem Wert

Wendet ein Unternehmer seinen Geschäfts-
partnern unentgeltlich Gegenstände zu, um 
den Geschäftskontakt zu pflegen, ist der Ein-
kaufpreis samt Nebenkosten bzw. der Selbst-
kostenpreis der zugewendeten Gegenstände 
als umsatzsteuerbarer Umsatz zu berücksich-
tigen. Eine Ausnahme hiervon sieht § 3  
Abs. 1b Nr. 3 UStG für Geschenke von gerin-
gem Wert und für Warenmuster vor. 

Geschenke in diesem Sinne sind laut Urteil 
des BFH vom 12.12.2012 (Az. XI R 36/10, 
DStR 2013, S. 461) dann gegeben, wenn die 

ertragsteuerliche Wertgrenze für als Betriebs-
ausgaben abziehbare Geschenke nicht über-
schritten wird. Folglich liegen dann umsatz-
steuerbare Geschenke vor, wenn deren 
Einkaufs- oder Selbstkostenpreis 35 Euro 
übersteigt.

Nicht umsatzsteuerbare Warenmuster sind 
laut der Rechtsprechung des EuGH Probe-
exemplare eines Produkts, durch das dessen 
Absatz gefördert werden soll und durch 
 dessen Überlassung die Qualität und die Merk-
male des Produkts getestet werden können.

 Hinweis: Im Streitfall verneinte der BFH das 
Vorliegen eines Warenmusters bei der un-
entgeltlichen Zuwendung von Blutzucker-
testsets, durch die der spätere Verkauf von 
Teststreifen gefördert werden sollte. Um als 
Warenmuster zu gelten, hätte die Abgabe 
des Sets den späteren entgeltlichen Erwerb 
eines weiteren Sets oder der darin enthalte-
nen Bestandteile fördern müssen.

Umsatzsteuer- und Vorsteuerbeträge sind innerhalb der Organschaft nach dem Verursacherprinzip auszugleichen.
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Vorsteuerabzug aus Leistungsbezügen des Gesellschafters

Überlassung eines Dienstwagens 
zur grenzüberschreitenden Nutzung

Innerhalb des BFH stehen sich derzeit kon - 
t räre Auffassungen gegenüber, ob dem Ge-
sellschafter der Vorsteuerabzug für Leistun-
gen zu gewähren ist, die er zur Vorbereitung 
und Förderung der unternehmerischen Tä-
tigkeit der Gesellschaft empfangen hat und 
für unentgeltliche Gesellschafterleistungen 
verwendet. 

Der XI. Senat wollte den Vorsteuerabzug 
 zulassen und verwies hierbei auf die Recht-
sprechung des EuGH (Urteil vom 1.3.2012, 
Rs. c-280/10, Polski Trawertyn, DB 2012,  
S. 897). Danach ist der Abzug von dem Ge-
sellschafter in Rechnung gestellter Vorsteuer 
für Investitionskosten dann zuzulassen, 
wenn der Gesellschafter die Kosten vor 
Gründung und Eintragung der Gesellschaft 
für die Zwecke und im Hinblick auf die wirt-
schaftliche Tätigkeit der Gesellschaft getra-

gen hat und mangels Eintragung und mehr-
wertsteuerlicher Erfassung der Gesellschaft 
die Rechnung auf ihn ausgestellt wurde. Ent-
sprechend ist laut Auffassung des XI. Senats 
der Vorsteuerabzug dem nicht anderweitig 
unternehmerisch tätigen Gesellschafter zu 
gewähren, wenn dieser im Zuge der Real-
teilung der bisherigen Personengesellschaft 
einen Mandantenstamm erwirbt und diesen 
einer mit anderen Partnern neu gegründeten 
Personengesellschaft unentgeltlich zur Nut-
zung überlässt. Wegen abweichender Recht-
sprechung ersuchte der XI. Senat den V. Senat 
um Zustimmung (Beschluss vom 14.11.2012, 
Az. XI R 26/10, BFH/NV 2013, S. 417). 

Der V. Senat hält hingegen an seiner bisheri-
gen Auffassung fest, dass der Gesellschafter 
durch unentgeltliche sonstige Leistungen an 
die Gesellschaft keine unternehmerische Tätig-

keit ausübt und somit keinen Vorsteuerab-
zug geltend machen kann (Beschluss vom 
6.12.2012, Az. V ER-S 2/12, DStR 2013,  
S. 308).

Die Rechtsfrage könnte nun dem EuGH vor-
gelegt werden. Sollte dies nicht zu einer ab-
schließenden Klärung führen, wäre noch die 
Anrufung des Großen Senats möglich.

Hinweis: Um den Vorsteuerabzug aus Leis-
tungsbezügen des Gesellschafters zur Vorbe-
reitung der Tätigkeit der Gesellschaft sicher 
zu stellen, sollte angesichts der ungeklärten 
Rechtslage die Vereinbarung eines Entgelts 
für die an die Gesellschaft weitergereichte 
Leistung erwogen werden. Hierdurch würde 
der Gesellschafter unternehmerisch tätig 
und auch nach Auffassung des V. Senats der 
Vorsteuerabzug zuzulassen sein. 

In vielen Fällen stellt der Arbeitgeber einem 
Teil seiner Arbeitnehmer jeweils ein Kraft-
fahrzeug zur Verfügung, das neben dienst-
lichen auch für private Fahrten genutzt wer-
den kann. Wohnt der Arbeitnehmer 
ausschließlich in dem Staat, in dem sein 
 Arbeitgeber seinen Geschäftssitz hat, wirft 
die umsatzsteuerliche Behandlung genauso 
wenig wie die lohnsteuerliche besondere 
Schwierigkeiten auf. Ganz erhebliche 
Schwierigkeiten können allerdings zu lösen 
sein, wenn der Arbeitnehmer täglich mit 
dem Dienstwagen an einen Wohnsitz im 
Drittland pendelt oder wenn er das Fahrzeug 
für entsprechende Wochenendheimfahrten 
nutzt. Erfasst sind also insbesondere tägliche 
Grenzpendler und Wochenendpendler aus 
Deutschland in die Schweiz oder aus der 
Schweiz nach Deutschland. Sie können die 
Voraussetzungen der Einfuhr verwirklichen. 

Anders als beim umsatzsteuerlichen Grund-
tatbestand der Lieferung, die regelmäßig an 

eine Eigentumsübertragung anknüpft, unter-
wirft die Einfuhr die bloße grenzüberschrei-
tende Warenbewegung der Besteuerung. 
Unerheblich ist dabei, ob derjenige, der die 
Ware „Kfz“ in einen anderen Staat einführt, 
überhaupt Unternehmer ist und zu welchem 
– gegebenenfalls rein privaten – Zweck die 
Einfuhr erfolgt. Entscheidend ist vielmehr, 
dass der Dienstwagen nicht nur zur vorüber-
gehenden Verwendung dorthin gelangt, 
sondern eine gewisse Dauerhaftigkeit ange-
nommen werden kann. Die Schweizer Zoll-
behörden gehen hiervon bereits dann aus, 
wenn das Fahrzeug regelmäßig an den 
 Wochenenden von einem in der Schweiz 
wohnenden Arbeitnehmer dort zu privaten 
Zwecken genutzt wird.

Deckt der Schweizer Zoll den Vorgang im 
Rahmen von Kontrollen auf, so untersagt die 
Behörde regelmäßig eine weitere Fahrzeug-
nutzung und fordert dazu auf, das Fahrzeug 
aus dem Schweizer Zollgebiet zu entfernen. 

Begleitend werden regelmäßig Strafzuschläge 
auferlegt. Als Konsequenz aus der Nut-
zungsuntersagung folgt außerdem, dass der 
Arbeitgeber seine gegenüber dem Arbeit-
nehmer bestehende Pflicht zu Fahrzeugüber-
lassung verletzt.

Hinweis: Der Vorgang sollte deshalb ord-
nungsgemäß deklariert werden. Aspekte der 
Kraftfahrzeugzulassung und der Kraftfahr-
zeugversicherung sind dabei mit zu berück-
sichtigen. Zur Vermeidung der Einfuhrabga-
ben sollte gegebenenfalls erreicht werden, 
dass der Vorgang als lediglich vorübergehen-
de Verwendung des Fahrzeugs eingeordnet 
wird. Außerdem bieten sich bei internationa-
len Konzernstrukturen problemvermeidende 
Gestaltungen an.
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Vorsicht! Irreführendes Datenbankangebot 
zur Erfassung der UStID-Nr.

B e S t e U e r U n G  v o n  P r I v A t P e r S o n e n

Veranlagungszeitraumbezogene Prüfung einer 
wesentlichen Beteiligung i.S. des § 17 EStG

Derzeit versuchen vereinzelt gewerbliche 
Dienstleistungsanbieter durch den Versand 
amtlich erscheinender Schreiben, in denen 
die Eintragung von Daten in einem ebenso 
vermeintlich amtlich wirkenden Verzeichnis 
angeboten wird, Gebührenzahlungen für 
den Dateneintrag zu erzielen.

So versendet das „Europäische Zentralregis-
ter zur Erfassung und Veröffentlichung von 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern“ For-
mulare, die als „Terminsache zur Erfassung 
der Umsatzsteuer-Identifaktionsnummer“ 
bezeichnet werden. Darin wird die Erfassung 
und Veröffentlichung der Umsatzsteuer-
Identikitionsnummer (UStID-Nr.) in diesem 

Verzeichnis gegen eine jährliche Gebühr von 
890 Euro angeboten, wobei sich die Gebühr 
erst aus dem Kleingedruckten ergibt. 

Hierbei handelt es sich auf Grund des amt-
lichen Erscheinungsbildes um ein irreführen-
des Angebot, da keinerlei gesetzliche Ver-
pflichtung zur Eintragung in diesem Register 
besteht. Die UStID-Nr. wird vielmehr aus-
schließlich über das Bundeszentralamt für 
Steuern kostenfrei vergeben. Zudem kann 
über die Internet-Seite des Bundeszentral-
amts für Steuern (www.bzst.bund.de) die 
UStID-Nr. des Geschäftspartners ebenso kos-
tenfrei überprüft werden. 

Hinweis: Bei Zweifel an der Lauterkeit eines 
Angebots auf Dateneintrag in einem Ver-
zeichnis lohnt sich die Nachfrage beim An-
bieter oder eine rechtliche Überprüfung, da 
mit Zahlung der Gebühr grundsätzlich ein 
Vertragsverhältnis zustande kommt, welches 
sich in einigen Fällen gemäß den Vertragsbe-
dingungen zudem automatisch verlängert, 
wenn es nicht innerhalb einer bestimmten 
Frist gekündigt wird. 

Werden im Privatvermögen gehaltene Anteile 
an Kapitalgesellschaften veräußert, unter-
liegt der daraus resultierende Veräußerungs-
gewinn in vollem Umfang dem individuellen 
Einkommensteuersatz, wenn es sich um eine 
Beteiligung i.S. des § 17 EStG handelt. Ent-
scheidend hierfür ist, ob die Beteiligung zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der letzten 
fünf Jahre die Beteiligungsgrenze gemäß  
§ 17 EStG überschritten hat. Da die Beteili-
gungsgrenze von zunächst mehr als 25 % ab 
1.1.1999 auf mindestens 10 % und ab 
1.1.2002 auf mindestens 1 % abgesenkt 
wurde, war bislang ungeklärt, auf welche 
Beteiligungsgrenze bei rückschauender Be-
trachtung abzustellen ist.

Der BFH entschied nun mit Urteil vom 
11.12.2012 (Az. IX R 7/12, DStR 2013,  
S. 351), dass eine wesentliche Beteiligung 
i.S. des § 17 EStG nicht vorliegt, wenn inner-
halb des Fünf-Jahres-Zeitraums die in dem 
jeweiligen Veranlagungszeitraum geltende 
Beteiligungsgrenze zu keinem Zeitpunkt über-
schritten wurde. Er wendet somit einen ver-
anlagungszeitraumbezogenen Beteiligungs-
begriff an. 

Im Streitfall bestand in den Jahren bis 1998 
eine Beteiligung von maximal 13,52 % und 
im Veräußerungsjahr 1999 eine Beteiligung 
von 9,22 %. Da somit in keinem Veranla-
gungszeitraum die jeweils geltende Beteili-

gungsgrenze überschritten war, konnte der 
Veräußerungsgewinn, da außerhalb der da-
mals geltenden Veräußerungsfrist von einem 
Jahr veräußert wurde, steuerfrei vereinnahmt 
werden. 

Hinweis: Das Urteil lässt sich entsprechend 
auf die ab 2002 geltende Absenkung der Be-
teiligungsgrenze von mindestens 1 % über-
tragen. Wurde z. B. 2005 eine Beteiligung 
veräußert, die bis 2001 weniger als 10 % 
und seit 2002 durchgehend weniger als 1 % 
betrug, unterliegt der Veräußerungsgewinn 
nicht der Besteuerung. 



novus STEUERREcHT

Auslandstätigkeitserlass verstößt gegen EU-Recht

Arbeitnehmer, die in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig sind, haben grund-
sätzlich sowohl ihre inländischen als auch 
ausländischen Arbeitseinkünfte in Deutsch-
land zu besteuern, sofern nicht ein mit dem 
anderen Staat vereinbartes Doppelbesteue-
rungsabkommen eine anderweitige Vertei-
lung des Besteuerungsrechts vorsieht. Wurde 
ein solches Doppelbesteuerungsabkommen 
nicht vereinbart, droht sowohl die Besteue-
rung der Arbeitseinkünfte im Tätigkeitsstaat 
als auch in Deutschland. 

Zur Vermeidung einer solchen Doppelbe-
steuerung sieht der Auslandstätigkeitserlass 
vor, dass bei bestimmten, im Ausland ausge-
übten Tätigkeiten eines bei einem inländi-
schen Arbeitgeber beschäftigten Arbeitneh-

mers von der Besteuerung dieses Arbeitslohns 
abgesehen wird. Allerdings wird der so frei-
gestellte Arbeitslohn im Rahmen des Pro-
gressionsvorbehalts bei der Ermittlung des 
individuellen Einkommensteuersatzes be-
rücksichtigt.

Laut EuGH verstößt diese Regelung jedoch 
gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit, da 
 eine Freistellung von der Besteuerung in 
Deutschland nur dann vorgesehen ist, wenn 
der Arbeitgeber in Deutschland ansässig ist 
(Urteil vom 28.2.2013, Az. c-544/11, Helga 
und Peter Petersen). Durch diese Beschrän-
kung werden Arbeitnehmer, die bei einem 
Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat tätig sind, diskriminiert.  

Hinweis: Wird z.B. ein in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer von 
seinem in Österreich ansässigen Arbeitgeber 
zur Montage einer Anlage in Brasilien einge-
setzt, wäre der hierfür gezahlte Arbeitslohn 
in Deutschland steuerpflichtig. Mangels 
 eines Doppelbesteuerungsabkommens zwi-
schen Deutschland und Brasilien würde der 
Arbeitslohn zugleich in Brasilien der Besteue-
rung unterliegen. Die geleistete Steuer könnte 
lediglich auf die deutsche Steuer angerech-
net werden. Unter Berücksichtigung des 
 EuGH-Urteils ist jedoch in entsprechender 
Anwendung des Auslandstätigkeitserlasses 
auch in diesem Falle keine Besteuerung in 
Deutschland (abgesehen von der Berücksichti-
gung als Progressionseinkünfte) vorzunehmen.

I n t e r n A t I o n A l e S  S t e U e r r e c h t

Abzug finaler Verluste einer EU-Tochtergesellschaft 
bei der Muttergesellschaft

Wie auch das deutsche Steuerrecht sehen 
die steuerrechtlichen Vorgaben vieler EU-Mit-
gliedstaaten vor, dass Verluste einer Tochter-
gesellschaft in einem anderen EU-Mitglied-
staat nicht den zu versteuernden Gewinn 
der Muttergesellschaft mindern dürfen. 
 Dieses Verlustabzugsverbot ist gemäß der 
EuGH-Rechtsprechung auch grundsätzlich 
gerechtfertigt, da hierdurch die Gefahr einer 
doppelten Geltendmachung der Verluste  
der Tochtergesellschaft entgegen gewirkt 
werden kann. Mit Urteil vom 13.12.2005  
(Az. c-446/03, Marks & Spencer, DStR 2055, 
S. 2168) schränkte der EuGH das Verlustab-
zugsverbot jedoch für die Fälle ein, in denen 
die Muttergesellschaft nachweist, dass die 
Verluste der Tochtergesellschaft in deren 
 Ansässigkeitsstaat definitiv nicht genutzt 
werden können und ohne Übertragung auf 

die Muttergesellschaft ungenutzt unterge-
hen und somit zu finalen Verlusten werden 
würden. 

In einem aktuellen Urteil erläutert der EuGH 
nun weiter, wann von solchen finalen Verlus-
ten auszugehen ist (Urteil vom 21.2.2013, 
Az. c-123/11, A Oy, DStR 2013, S. 392). 

Hinweis: Zwar erging dieses Urteil zum 
fi nnischen Steuerrecht, die Urteilsgrundsätze 
lassen sich jedoch auch auf einen Fall das 
deutsche Steuerrecht betreffend übertragen. 

Im Streitfall wurde eine schwedische Toch-
tergesellschaft auf ihre finnische Mutterge-
sellschaft fusioniert. Allein aus dem Um-
stand, dass die Tochtergesellschaft durch die 
Fusion rechtlich untergeht, schließt der 

 EuGH noch nicht auf finale Verluste. Viel-
mehr müsse die Muttergesellschaft nachwei-
sen, dass die Verluste der Tochtergesellschaft 
in keinerlei Weise noch in Schweden Berück-
sichtigung finden können.

Hinweis: Damit verkleinert der EuGH erneut 
das Spektrum möglicher Fallgestaltungen, in 
denen der Verlustabzug von EU-Tochterge-
sellschaften zuzulassen ist. Bereits in früheren 
Entscheidungen schloss er die Berücksichti-
gung laufender Verluste von weiter bestehen-
den Betriebsstätten (Urteil vom 15.5.2008, 
Az. C-414/06, Lidl Belgium, DStR 2008,  
S. 1030) und von Tochtergesellschaften  
(Urteil vom 25.2.2010, Az. C-337/08, X-Hol-
ding BV, DStR 2010, S. 427) aus. 
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BMF: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen

Neues deutsch-brasilianisches Abkommen 
über soziale Sicherheit 

Mit Schreiben vom 22.1.2013 (Az. IV B 2 - S 
1301/07/10017-04) hat das BMF eine Über-
sicht über den Stand der Doppelbesteue-
rungsabkommen und anderer Abkommen 
im Steuerbereich sowie der Abkommensver-
handlungen zum 1.1.2013 veröffentlicht.

Danach werden verschiedene der angeführ-
ten Abkommen nach ihrem Inkrafttreten 

rückwirkend anzuwenden sein, so z. B. das 
neu mit Albanien vereinbarte Abkommen ab 
1.1.2012 oder die revidierten Abkommen 
mit Bulgarien und mit Österreich ab dem 
1.1.2011.

Hinweis: Wenn ungewiss ist, wann ein 
 unterzeichnetes Abkommen in Kraft treten 
wird, z. B. weil die Ratifizierung in den beiden 

Vertragsstaaten noch nicht abgeschlossen ist 
und sich dies zugunsten des Steuerschuldners 
auswirken wird, weist das BMF die Finanz-
verwaltung an, in geeigneten Fällen Steuer-
festsetzungen vorläufig durchzuführen.

Das seit Jahren schwebende deutsch-brasi-
lianische Abkommen über soziale Sicherheit 
wird alsbald wirksam werden können. Die 
Ratifikationsurkunden wurden am 9.3.2013 
nach Abschluss der Ratifikationsverfahren 
auf deutscher und brasilianischer Seite aus-
getauscht, so dass das Abkommen gemäß 
Art. 26 Abs. 2 des Abkommens am 1.5.2013 
in Kraft treten kann.

Bei diesem Abkommen handelt es sich um 
ein Leistungsexportabkommen. Der Geltungs-
bereich beschränkt sich auf die Renten- und 

Unfallversicherung. Darin ist das anzuwen-
dende Versicherungsrecht bei Aufnahme 
 einer Erwerbstätigkeit in dem anderen Ver-
tragsstaat, die Gleichbehandlung brasiliani-
scher und deutscher Staatsangehöriger, die 
Wahrung der Anwartschaften und der er-
worbenen Ansprüche auf Rentenversiche-
rungsleistungen sowie die gegenseitige 
Amts- und Rechtshilfe geregelt. 

Hinweis: In Brasilien tätige Arbeitnehmer, 
die weiterhin deutschem Sozialversicherungs-
recht unterliegen (Ausstrahlung), müssen für 

den Zeitraum ab 1.5.2013 eine Entsende-
bescheinigung beantragen mit einem Entsen-
dezeitraum von maximal 24 Kalendermona-
ten. Die 24-Monatsfrist beginnt für am Tag 
des Inkrafttretens des Abkommens bereits 
entsandte Arbeitnehmer mit dem Tag des 
 Inkrafttretens, so dass eine Entsendebeschei-
nigung bis maximal 30.4.2015 erteilt werden 
kann. Zuständig für die Ausstellung einer 
solchen Entsendebescheinigung ist die Bei-
tragseinzugsstelle. 

Das deutsch-brasilianische Abkommen über soziale Sicherheit tritt am 1.5.2013 in Kraft.
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Einheitlicher unbarer Zahlungsverkehr in Europa – 
Umstellungen auf das SEPA-Verfahren

entwicklung

Eines der Ziele der Europäischen Union be-
steht darin, einen gemeinsamen europä-
ischen Markt im unbaren Zahlungsverkehr 
(Single Euro Payments Area, kurz SEPA) zu 
schaffen. Hierzu war die Einführung neuer 
einheitlicher Verfahren für den Euro-Zah-
lungsverkehr, insbesondere in Form von 
Überweisungen und Lastschriften, erforder-
lich. Zwar werden die SEPA-Überweisung 
und die SEPA-Lastschrift bereits seit 2008 
bzw. 2009 angeboten. Allerdings wurde das 
SEPA-Verfahren in der Praxis bislang nicht in 
dem Maße angenommen, dass mit einer 
Verdrängung und letztlich Ablösung der bis-
herigen nationalen Verfahren zu rechnen ist.  

Aus diesem Grund legte die Europäische 
Kommission bereits im Dezember 2010 den 
Vorschlag einer „Verordnung zur Festlegung 
der technischen Vorschriften und der Ge-
schäftsanforderungen für Überweisungen 
und Lastschriften in Euro und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 924/2009“ (SEPA-
Verordnung) vor. Diese trat zum 31.3.2012 
in Kraft und beinhaltet als Kernelement die 
verbindliche Festlegung von Auslauftermi-
nen für die bisherigen nationalen Zahlverfah-
ren. Ab Februar 2014 müssen demnach die 
in den Euro-Ländern angebotenen Überwei-
sungs- und Lastschriftverfahren in Euro 
grundsätzlich die Anforderungen erfüllen, 
die durch die Verordnung definiert werden. 
Um eine verbraucherfreundliche Umstellung 
auf das SEPA-Verfahren zu ermöglichen, 
werden allerdings befristete Ausnahmen zu-
gelassen. 

Hinweis: Die Vorgaben der SEPA-Verord-
nung werden in Deutschland durch das sog. 
SEPA-Begleitgesetz in nationales Recht um-
gesetzt. Gegen das zunächst am 8.11.2012 
durch den Bundestag beschlossene Gesetz 
äußerte der Bundesrat allerdings wegen der 
darin enthaltenen versicherungsrechtlichen 
Änderungen Bedenken und verwies das Ge-
setz deshalb am 14.12.2012 in den Vermitt-
lungsausschuss. Dieser legte am 26.2.2013 
sein Ergebnis vor. Das Gesetz in der Fassung 

des Vermittlungsergebnisses passierte letzt-
lich am 28.2.2013 den Bundestag und am 
1.3.2013 den Bundesrat und kann damit 
nach Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens in Kraft treten.

verbindliche Umstellungstermine

Grundsätzlich sind die nationalen Verfahren 
zum 1.2.2014 auf die SEPA-Verfahren umzu-
stellen. Jedoch beinhaltet das SEPA-Begleit-
gesetz in Umsetzung der SEPA-Verordnung 
folgende Ausnahmen: 

ff Zahlungsdienstleister können bis 1.2.2016 
Verbrauchern kostenlos Konvertierungs-
dienstleistungen zur Verfügung stellen, 
durch die die bisherigen Kontonummern 
und Bankleitzahlen in die für das SEPA-
Verfahren erforderlichen Angaben kon-
vertiert werden, so dass Verbraucher die 
bisherigen Kontokennungen bis 1.2.2016 
weiter verwenden können.  
ff Das in Deutschland weit verbreitete kar-
tenbasierte Elektronische Lastschriftver-
fahren (ELV) kann bis 1.2.2016 weiterhin 
genutzt werden. 

handlungsbedarf für Unternehmen

Unternehmer haben ihren unbaren Zah-
lungsverkehr zwingend ab 1.2.2014 auf die 
SEPA-Verfahren umzustellen. Das bedeutet, 
dass an Stelle der bisherigen Kontonummer 
die Kontokennung IBAN (International Bank 
Account Number) sowie an Stelle der Bank-
leitzahl grundsätzlich die internationale 
Bankleitzahl BIc (Bank Identifier code) zu 
verwenden sind und entsprechende Anga-
ben als Zahlungsempfänger gegenüber dem 
Zahlenden zu machen sind. 

Hinweis: Allerdings ist ab 1.2.2014 der Zah-
lungsempfänger bei nationalen Zahlungen 
und ab 1.2.2016 innerhalb der EU/EWR bei 
Zahlungen in Euro von der verpflichtenden 
Angabe der BIC gegenüber dem Zahler befreit.

Werden Überweisungen und Lastschriften in 
Euro gebündelt elektronisch an den Zahlungs-

dienstleister übermittelt, ist ab 1.2.2014 die 
Verwendung des ISO 20022 XML-Standards 
verpflichtend, die eine automatisierte Verar-
beitung zwischen den Zahlungsdienstleis-
tern gewährleisten soll.

Um das SEPA-Lastschriftverfahren anwenden 
zu können, ist eine Gläubiger-Identifikations-
nummer (creditor Identifier/cI) erforderlich, 
um den Lastschriftgläubiger kontounab-
hängig und eindeutig zu kennzeichnen. Last-
schriftgläubiger mit Hauptwohnsitz bzw. 
Hauptgeschäftssitz in Deutschland haben 
ihre Gläubiger-Identifikationsnummer auf 
elektronischem Wege bei der Deutschen 
Bundesbank zu beantragen. Das Antragsfor-
mular wird unter https://extranet.bundes-
bank.de/scp/  zur Verfügung gestellt.  

Ein bereits vor dem 1.2.2014 gültiges Last-
schriftmandat eines Zahlungsempfängers 
zur Einziehung wiederkehrender Lastschrif-
ten bleibt grundsätzlich weiterhin gültig und 
gilt als Zustimmung des Zahlenden gegen-
über seinem Zahlungsdienstleister, sofern 
keine gegenteiligen nationalen Rechtsvor-
schriften oder Kundenvereinbarungen beste-
hen. In Deutschland wird die Fortgeltung 
dieser Zustimmung durch eine Änderung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Zahlungsdienstleisters gegenüber dem Zah-
lenden bezüglich Lastschriftmandaten im 
„SEPA-Basis-Lastschriftverfahren“ sicherge-
stellt. Vor dem ersten SEPA-Basis-Lastschrift-
einzug hat der Zahlungsempfänger den Zah-
lenden auf die Umstellung hinzuweisen. 

Hinweis: Bei mit Hilfe einer Zahlungskarte 
generierten Lastschriften, die insb. im deut-
schen Einzelhandel weit verbreitet sind, än-
dert sich derzeit wegen der oben genannten 
bis 1.2.2016 geltenden Ausnahmeregelung 
nichts. 

Projekte zur Umstellung

Die SEPA-Umstellung ist nicht allein eine 
Aufgabe für Finanzdienstleister. SEPA bedeu-
tet je Geschäftsprozess und eingesetztem IT-
System einen teilweise erheblichen Aufwand 
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für jedes Unternehmen. Verglichen wird die 
Umstellung des Zahlungsverkehrs gern mit 
den Anstrengungen, die zur Umstellung auf 
die fünfstellige Postleitzahl bzw. zur Einfüh-
rung des Euros geleistet werden mussten.  

Hinweis: Unternehmen, die noch nicht mit 
einem Umstellungsprojekt begonnen haben, 
sollten damit zügig beginnen. Erfahrungen 
aus verschiedenen Projektbegleitungen zei-

gen, dass an erster Stelle eine Inventarisie-
rung der notwendigen Anpassungen emp-
fehlenswert ist. 

Anpassungsbedarf besteht häufig bei 
Stamm- und Bewegungsdaten innerhalb der 
IT-Systeme und Datenbanken. Gerade bei 
e iner notwendigen Konvertierung historischer 
Daten ist mit einem erheblichen Aufwand 
auch bei der Dokumentation der Datenver-

änderungen zu rechnen. Ein wesentlicher 
Aufwand ergibt sich erfahrungsgemäß auch 
aus der Anpassung und dem Test von 
Schnittstellen, z. B. hin zur eBanking-Soft-
ware oder zum Debitoren-/Kreditorenmana-
gement. Unterschätzt wird häufig auch der 
Aufwand für Formularanpassungen und die 
Veränderungen von Eingabedialogen.

Zwischenberichterstattung nach DRS 16 (2012)

Am 4.12.2012 hat das Bundesministerium 
der Justiz den Deutschen Rechnungslegungs 
Standard Nr. 16 (2012) gemäß § 342 Abs. 2 
HGB bekannt gemacht.

Hinweis: Die Überarbeitung des Standards 
DRS 16 (2010) wurde aufgrund der Verab-
schiedung des Deutschen Rechnungslegungs 
Standards Nr. 20 (Konzernlagebericht) not-
wendig. Dabei hat das Deutsche Rechnungs-
legungs Standards Committee e.V., Berlin 
(DRSC) lediglich reine Folgeänderungen, die 
zu sprachlichen Anpassungen geführt haben, 
umgesetzt.

Zu erwähnen ist dabei die Übernahme der 
Definitionen Beurteilung, chance und Risiko 
aus DRS 20 und die Anforderung, Änderun-
gen an den Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden und Konsolidierungsgrundsätzen 
zukünftig anzugeben und zu begründen. 

Im Ergebnis hat die Überarbeitung jedoch zu 
keinen materiellen Änderungen geführt.

Hinweis: DRS 16 (2012) ist grundsätzlich 
erstmals anzuwenden auf das Geschäftsjahr, 
das nach dem 31.12.2007 beginnt. Die neu-
gefassten Bestandteile sind hingegen erst-

mals zu beachten im ersten Zwischenbericht 
nach dem Ende des Geschäftsjahres, für das 
der DRS 20 erstmals angewendet wurde. Da 
DRS 20 grundsätzlich erstmals für Geschäfts-
jahre anzuwenden ist, welche nach dem 
31.12.2012 beginnen, sind die Änderungen 
in DRS 16 regelmäßig erstmals ab 2014 rele-
vant. Allerdings ist sowohl bei DRS 20 als 
auch bei DRS 16 eine frühere vollumfäng-
liche Anwendung zulässig.

Grundsätzlich sind die nationalen Verfahren im unbaren Zahlungsverkehr zum 1.4.2014 auf die SEPA-Verfahren umzustellen.
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G e S e l l S c h A f t S r e c h t

Quotale Haftung bei nicht vollständiger Zeichnung 
eines geschlossenen Immobilienfonds

Die Gesellschafter eines in der Rechtsform 
einer GbR bestehenden geschlossenen 
 Immobilienfonds haften grundsätzlich als 
Gesamtschuldner für die Verbindlichkeiten 
des Fonds. Innerhalb des Gesellschaftsvertrags 
kann hiervon eine abweichende Haftungs-
regelung getroffen werden, etwa in der 
 Weise, dass jeder Gesellschafter quotal in 
Höhe seines Gesellschaftsanteils im Verhältnis 
zum vorgesehenen gesamten Gesellschafts-
kapital haftet. Das gilt unabhängig davon, ob 
alle Gesellschaftsanteile gezeichnet werden. 

Gegenüber Dritten wirkt eine solche Haf-
tungsbeschränkung jedoch nur, wenn sie 

auch Inhalt des Vertrags mit dem Dritten ge-
worden ist. So entschied der Bundesgerichts-
hof (BGH) in seinem Urteil vom 27.11.2012 
(Az. XI ZR 144/11, DStR 2013, S. 319), dass 
ein Darlehensgeber den Gesellschafter eines 
geschlossenen Immobilienfonds, dessen 
 Anteile nicht vollständig gezeichnet wurden, 
nur entsprechend seiner Beteiligungsquote 
für Darlehensverbindlichkeiten des Fonds in 
Anspruch nehmen kann, wenn im Darlehens-
vertrag auf die Haftungsbeschränkung laut 
Gesellschaftsvertrag Bezug genommen wird. 
Im Streitfall wurde auf diese explizit verwiesen, 
so dass die gesellschaftsvertragliche Haftung 
Bestandteil des Darlehensvertrags wurde.

Hinweis: Der BGH weist ausdrücklich darauf 
hin, dass eine Haftungsbeschränkung gegen-
über einem Dritten nur wirksam ist, wenn 
diese in dem Vertrag mit dem Dritten gere-
gelt ist. Enthält nur der Gesellschaftsvertrag 
eine Haftungsbeschränkung, wirkt sie aus-
nahmsweise dann gegenüber einem Dritten, 
wenn der Vertrag mit dem Dritten vor Ände-
rung der Rechtsprechung des BGH in 1999 
geschlossen wurde und die Haftungsbe-
schränkung für den Dritten zumindest er-
kennbar war. 

Gesellschaftsvertragliche Haftungsbeschränkungen bei nicht vollständiger Zeichnung eines Fonds gelten gegenüber Dritten nur bei entsprechender Bezugnahme.
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Keine Umgehung von § 613a BGB 
durch einen Aufhebungsvertrag

A r B e I t S r e c h t

Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei der 
Arbeitnehmergrenze laut Kündigungsschutzgesetz

Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch 
Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber 
(Erwerber) über, so tritt der Erwerber in die 
Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt 
des Übergangs bestehenden Arbeitsverhält-
nissen ein, § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB. 

Mit Urteil vom 25.10.2012 (Az. 8 AZR 575/11, 
BB 2013, S. 308) entschied das BAG, dass in 
Fällen, in denen ein Arbeitnehmer anlässlich 
eines Betriebsübergangs mit dem Betriebs-

veräußerer einen Aufhebungsvertrag und 
zugleich mit dem Betriebserwerber einen 
neuen Arbeitsvertrag schließt, der Aufhe-
bungsvertrag wegen Umgehung von § 613a 
BGB nichtig ist. Auch auf ein solches Arbeits-
verhältnis findet § 613a BGB also Anwen-
dung.

Hinweis: Dies gilt nach den Ausführungen 
des BAG auch dann, wenn der Betriebser-
werber dem Arbeitnehmer im Zusammen-

hang mit dem Abschluss des Aufhebungs-
vertrages ein neues Arbeitsverhältnis 
verbindlich in Aussicht gestellt wird oder es 
für den Arbeitnehmer nach den Gesamtum-
ständen klar war, dass er vom Betriebser-
werber eingestellt wird. Diese Umstände hat 
der Arbeitnehmer allerdings darzulegen und 
ggf. zu beweisen.

Für nach dem 31.12.2003 eingestellte Arbeit-
nehmer ist der Kündigungsschutz gemäß 
Kündigungsschutzgesetz anwendbar, wenn 
in dem Betrieb in der Regel mehr als zehn 
Arbeitnehmer beschäftigt werden. Entgegen 
bisheriger Rechtsprechung sind hierbei laut 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 
24.1.2013 (Az. 2 AZR 140/12, NWB 2013,  
S. 345) auch Leiharbeitnehmer zu berück-
sichtigen, sofern ihr Einsatz auf einem regel-
mäßigen im Betrieb vorhandenen Personal-
bedarf beruht. 

Die ausführliche Urteilsbegründung liegt 
derzeit noch nicht vor. Bekannt ist aber be-
reits, dass die Richter ihre Auffassung u. a. 
damit begründen, die Herausnahme von 

 Betrieben mit bis zu zehn Arbeitnehmern aus 
dem Anwendungsbereich des Kündigungs-
schutzgesetzes solle dem Umstand rechnen 
tragen, dass der Verwaltungsaufwand eines 
Kündigungsschutzprozesses den Inhaber eines 
solchen kleineren Betriebs typischerweise 
durch die stärkere persönliche Einbindung 
und die oftmals geringe Finanzausstattung 
mehr belastet als größere Betriebe. Dies 
rechtfertige aber nicht, danach zu unter-
scheiden, ob die regelmäßige Personalstärke 
auf dem Einsatz eigener oder entliehener 
 Arbeitskräfte beruhe. 

Hinweis: Folglich kann durch den Einsatz 
von Leiharbeitnehmern das Überschreiten 
der Arbeitnehmergrenze laut Kündigungs-

schutzgesetz nicht umgangen werden, sofern 
deren Einsatz regelmäßig erforderlich ist, um 
den betrieblichen Personalbedarf abzude-
cken. Das BAG hat allerdings nicht erläutert, 
unter welchen genauen Voraussetzungen 
der Einsatz von Leiharbeitnehmern „regel-
mäßig“ ist; es ist zu vermuten, dass sich diese 
Entscheidung an der bisherigen Rechtspre-
chung zur regelmäßigen Personalstärke im 
Sinne des § 23 des Kündigungsschutzge-
setzes (KSchG) und zu der vergleichbaren 
Zurechnung im Rahmen von § 111 des Be-
triebsverfassungsgesetzes (BetrVG) orien tie-
ren wird.
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In eigener Sache: Sonderuntersuchung bei der Hess AG

Neuer Partner in Solingen

Wie in der Presse bereits berichtet, haben 
Ebner Stolz Mönning Bachem-Mitarbeiter 
der Standorte Stuttgart, Frankfurt und Ham-
burg im Auftrag des Aufsichtsrates bei der 
inzwischen insolventen Hess AG eine Sonder-
untersuchung zu der Frage möglicher Bilanz-
manipulationen durchgeführt. 

Die Gesellschaft hatte bekanntlich erst im 
Oktober 2012 Aktien im Rahmen eines IPO 
ausgegeben. Die Frage, weshalb mögliche 
Bilanzmanipulationen vor dem Hintergrund 
geprüfter Jahresabschlüsse und umfangrei-
cher Due Diligence-Prozesse im Vorfeld eines 
IPO nicht entdeckt wurden, steht daher be-

sonders im Blickpunkt. Die inzwischen dem 
Aufsichtsrat präsentierten Ergebnisse der 
Untersuchung werden unter anderem auch 
von der Staatsanwaltschaft, der BaFin, der 
DPR und den betroffenen Kreditinstituten 
mit Spannung erwartet.

Seit 1.3.2013 verstärkt Herr Dr. Martin Peter 
Hüttermann als neuer Partner unsere Solin-
ger und Düsseldorfer Niederlassungen und 
wird dort die Rechtsabteilung leiten. 

Herr Dr. Hüttermann war u. a. als Rechts-
anwalt einer internationalen Großkanzlei mit 
dem Schwerpunkt M&A/corporate und als 
geschäftsführender Gesellschafter zweier mit-
telständischer Unternehmensgruppen tätig. 
Zuletzt war er Partner einer corporate Finance 
Gesellschaft. 

Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind Mergers & 
Acquisitions sowie die Beratung von Unter-
nehmen und Gesellschaftern bei der Gestal-
tung von Nachfolgeregelungen als auch bei 
der Restrukturierung und Sanierung von 
 Unternehmen.
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Ebner Stolz Mönning Bachem – Gefällt mir!

Ihnen auch? Ab sofort ist Ebner Stolz 
 Mönning Bachem offiziell auf Facebook ver-
treten. Mit unserem Facebook-Auftritt  bieten 
wir einen zusätzlichen, interaktiven Kommu-
nikationskanal für den direkten Austausch 
mit allen, die Interesse an unserem Unter-
nehmen haben und mehr über uns erfahren 
wollen.

Sie erreichen uns auf Facebook unter folgen-
dem Link: https://www.facebook.com/eb-
nerstolz. Wir freuen uns über jeden neuen 
Fan und hoffen, dort für Sie interessante 
Meldungen zu posten! 

Der Auftritt ergänzt unsere bereits bestehen-
den Social Media Auftritte, unser Unterneh-
mensprofil und die Alumni-Gruppe auf XING 
sowie unser Unternehmensprofil auf Linkedin.

Bildunterschrift
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Workshop Umsatzsteuer-Impuls
10.04.2013 // Stuttgart
11.04.2013 // Stuttgart

Petersberger energiegespräche 2013 – 
energieversorgung und Konzessions-
vergabe
10.04.2013 // Königswinter

mandantenworkshop 
lucanet version 9.1
18.04.2013 // Stuttgart
25.04.2013 // Hamburg

Get In toUch – veranstaltung für die 
hochschule für finanzen ludwigsburg
18.04.2013 // Stuttgart 

hIlfe – die Betriebsprüfung droht !!!
26.04.2013 // Hannover


